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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Zufeitung des Entwurfes räumen Sie dem Landesjugendhilfeaus"
schuss die Möglichkeit zur Stellungnahme zum vorliegenden Entwurfs zur
Änderung des Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsgesetz ein.
Dieser komme ich unter Organvorbehalt gerne nach.

Grundsätzliche Anmerkung zum vorliegenden Gesetzentwurf:

Die im Gesetzentwurf ausgewiesenen Neuregeiungen greifen wichtige !m-
pulse des Landesjugendhilfeausschusses auf, die im Zuge umfangreicher
bundesrechtlicher Änderungen - auch im Kontext der Ausgestaltung vorge-
sehener Landesrechtsvorbehalte - beraten worden sind. Insofern kann die-

sem dem Grunde nach zugestimmt werden.

Anmerkungen im Einzelnen:

Zu Artikel 1, Ziff. 15: Änderung § 19a ThürKJHAG;
Der LandesjugendhEifeausschuss begrüßt grundsätzlich die mit der Ande-
rung verbundene Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Schulsozial-
arbeit und die Festlegung eines höheren MEndestzuschusses des Landes.

Ailerdings erfüllt die Kinder- und Jugendhilfe über die öffentlichen und freien
Träger der Jugendhiife über die SchulsozEalarbeit hinaus weitere wichtige
Aufgaben.
im Vergleich zur Erhöhung der Mitte! für Schuisozialarbeit um ca. 15 Mio.
Euro bleiben die Mittel für die Örtliche Jugendforderung im Vergleich unver-
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ändert. Dieses Signal ist fatal. Mit dem Landtagsbeschiuss zur eigenständh
gen Jugendpolitik in Thüringen wurde ein Prozess der Demokratiebildung
und Beteiligung von jungen Menschen angestoßen. Motor dieser Entwick-
iung waren und sind die Angebote der Jugendarbelt und Jugendverbandsar-
beiti die aus diesen Mitteln unterstützt werden.

Zur Sicherung der Angebotsstruktur und der Wahrnehmung der Verantwor-
tung für junge Menschen ist auch mit Blick auf die für aile Bereiche gestiege-
nen Kosten eine Aufsfockung der Zuschösse auch in der Örtlichen Jugend-
förderung gem. § 15b ThürKJHAG, für die Landesjugendförderptanung in §
18 Abs. 2ThürKJHAG, für den Landesfamilienförderplan gern. §5
ThürFamFöSiG sowie für das Landesprogramm „Soiidarisches Zusammen"
leben der Generationen" zwingend geboten und die Änderung auch dort zu-
gleich mit vorgesehener Regelung vorzunehmen. insofern wird auf das pa-
rallel im Ausschuss laufende Gesetzgebungsverfahren zur Drucksache
7/6576 verwiesen,

Die Verbesserung der flnanzieilen Mindestaussfattung für aiie Aufgabenfet-
der kann ein Beitrag zur Wertschätzung und damit zur Bindung der Fach-
kräfte sein.

Zu Artikel 1 Ziff 17 - Einführung § 20a ThürKJHAG:
Der Landesjugendhilfeausschuss begrüßt die gesetzliche Verankerung der
Aufgabe des/der Landesbeauftragten für Kinderschutz. Es ist ein starkes
Signal für die Prävention vor jeder Form von Gewalt und damit für die Etab-
lierung eines guten Kinderschutzes.

Es wird angeregt, die Formulierung „Träger der öffentlichen Gewalt" in § 20a
Abs, 2 Nr. 5 sowie Abs. 3 des Entwurfs zu prüfen, da die Begriffe im Zusgm-
menhang mit der Aufgabe widersprüchlich wirken. Denkbar wäre die Ver-
Wendung des Begriffs „Behörden" In Abs. 2 Nr, 5 und „Landesbehörden" !n
Abs. 3. Aus den Vorschriften berechtigt (Beratungsanspruch) und verpfiichtet
(Mitwirkung) sein sollen die Träger, die die Staatsgewalt in direkter oder ab-
geleiteter Form ausüben (Hoheitsträger).

Jußendcheck:
Als Anlage übersenden wir die Ergebnisse des Jugendchecks, der durch den
Landesjugendhiifeausschuss initiiert wurde.

Mit freun^üteKörrWtßen

e Anfaflen
Vorsitzender zwei1Jnter!agen Jugendcheck
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Jugend-Check Thüringen

Der Jugend-Check Thüringen ist ein Instrument der Gesetzesfolgenabschätzung. Mit ihm werden die Auswirkungen von Gesetzes-

vorhaben auf junge Menschen in Thüringen zwischen dem Eintritt In die Sekundarstufe bis zum Ende der Ausbildung aufgezeigt,

Siebtes Gesetz zur Änderung des Thüringer Kinder" und Jugendhilfe-Ausführungsgeset"
zes (Stand: 26.06.2023)

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen verschiedene bundesrechtiiche Vorgaben, insbesondere auf-

grunddes Kinder- undjugendstärkungsgesetzes (KJSG), im Thüringer Kinder- undJugendhilfe-Ausführungs-

gesetz (ThürKJHAG) umgesetzt werden, Zudem sol! eine Fortentwicklung der Thüringer Jugendhilfe auf-

grund der Erfahrungen aus der Praxis erfolgen und die Partizipation von jungen Menschen gestärkt werden.'

Folgende zentrale Auswirkungen wurden identifiziert:

•• künftig sollen Seibstvertretungen gem. § 43 SQB VIII ais beratende Mitglieder u.a. in den
Jugendhjlfeausschüssen und dem LandesjugencthJlfeausschuss vertreten sein (§§ 5 Abs, 3 S, .
1 Nr. 1; 9 Abs. 3 S. zVar. 1 ThÜrKJHAG). Das könnte,die Selbstbestimmung junger Adressatin-
.nen und Adressaten derjugendhilfe in Thüringen verbessern. Denn junge Menschen kann- .
ten,ihre Interessen und Perspektiven künftig selbst einbringen und so Entscheidungen, die
sich direkt auf sie auswirken können, stärker beeinfiussen. . . ; .

. • .Durch die geplante Einrichtung von Ombudsstellen der Kinder" und Jugendhilfe (§ 243
,, ThürKJHAG), können junge Menschen be! Konflikten mit Trägern derjugendhilfe unabhän- .

gige Unterstützung bekommen. Dies könnte das Selbstvertrauen der jungen Ratsuchend.en
:im Umgang mit dem Konflikt stärken. Hierbei dürfte die Bekanntheit und Erreichbarkeit des
Angebots der Ombudsstelie entscheidend sein, ., ' , :

o '. .Die geplante Berücksichtigung von Ressourcenbedarfen für die Zugänglichkeifc und.Nutzbar"
keit von Angeboten nach dem SGB yi!i für junge Menschen mit-Behinderung (§§ 16 Abs, 2 S.

. . 2-Nr. 4; i8 Abs. 1 S. 1; 20 Abs. 4 S. iThürKJHAG) kann die Möglichkeiten der Teilhabe Junger
Menschen mit BehEnderung an diesen stärken. Zudem sollen künftig freie Träger aus dem

Bereich des.SGB IX als beratende Mitglieder,in den Jugendhilfeau.sschüssen.und dem Lan-
desjugendhilfeaifsschuss vertreten sein (§§ 5 Abs, 3 S. i Nr, 2; g Ab.s,3 S. 2 Var, -z ThürKJHAG).

, Dies könnte ebenfalls zur Inklusjonjunger Menschen mit Behinderung beitragen. Denn diese
•freien. Träger können sich für die .Interessen junger Menschen mit ^ehinderung einsetzen,
.die sonst eventuell nicht Em,Fokus stehen, 1 . ...,.,. , . .•

• Der Landeszuschuss ?ur Schulsozjaiarbeit soll erhöht werden .(§ 193 Abs. 3 S, 1 ThürKJHAG)
und. so,mehr Stellen fürdieSchuisozialarbeit geschaffen werden. Dies könnte zu einer Ver-

. ; , : besserungder.BildungsbedingungenvpnjungenMenschen an Schulen führen, die,nunerst-
. . mals.oder vermehrt Schulsoziatarbeit anbieten können. Denn Schutsoziaiarbeit kann die in- .

.cfividuelle und soziale Entwicfdung von Jungen Menschen unterstützen und so zu einem bes-
, ser.enSchu.lklima beitragen. ' .' • ^ •.'"'['. :

Ein Projekt von
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PartizipatEve Einbindung junger Menschen

Für diesen jugend-Check wurden junge Menschen nach ihren Einschätzungen zu möglichen Folgen des ge-

prüften Gesetzentwurfs befragt. Die Ergebnisse werden auf dem Beibjatt „Ergebnisse der Beteiligung junger

Menschen in Thüringen zum Siebten Gesetz zur Änderung des ThürKJ HAG" dargestelit,

Betroffene Gruppen junger Menschen

Normadressatinnen und Nonnadressaten sind in der für den jugend-Check relevanten Altersgmppe junge

Thüringerinnen und Thüringer bis 27 Jahre, die Leistungen der Kinder" und Jugendhilfe nach dem Achten

Buch Sozialgesetzbuch (SGB Vli!) in Thüringen in Anspruch nehmen oder dies künftig tun werden,

Normadressatinnen und Normadressaten sind zudem junge Thüringerinnen und Thüringer, die In selbstor-

ganisierten Zusammenschlüssen zurSelbstvertretung nach § 4a SGB Vl!l organisiert sind, sowie Junge Men-

sehen, die in Verbänden im Bereich des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SG8 IX) in Thüringen engagiert

sind, Des Weiteren sind junge Thüringerinnen und Thüringer, dieehrenamtllch als jugendlejterinnen bzw. -

ieiter tätig sind, oder dies sein wollen, Normadressatinnen und Normadressaten. Zudem sind junge Men-

sehen betroffen, die in Thüringer Jugendverbänden engagiert sind,

Von dem Gesetzentwurf betroffen sind alte jungen Menschen, die in einem Thüringer Landkrels bzw. einer

kreisfreien Stadt aufwachsen. Betroffen sind zudem junge Thüringerinnen und Thüringer, an deren Schule

durch d!e geplanten Änderungen zukünftig Schulsozialarbeit angeboten oder ausgebaut werden könnte.

Momentan werden an 483 Schulen in Thüringen Fachkräfte der SchulsozEalarbeit durch Landesmitteigeför-

dert.1

Betroffen sind zudem junge Menschen mit Behinderung, die in Thüringen leben und Leistungen der Kinder-

und Jugendhilfe in Anspruch nehmen. Ende 2021 lebten in Thüringen 4.060 Junge Menschen zwischen 15

und 25 Jahren mit einer Schwerbehinderung.3 Des Weiteren sind junge Menschen betroffen, die in EEnrich-

tungen der ErziehungshElfe aufwachsen sowie Junge Auszubildende, die ihr Pflkhtberufspraktlkum in einer

solchen Einrichtung im Rahmen ihrer Fachschuiausbildung in SozEalpädagogik oder Hei!erziehungspf!ege

ableisten.

Auswirkungen auf junge Menschen

Betroffene Lebensbereiche

^ Familie ^ Freizeit/Kultur K! Bildung/Erziehung/Arbest ^ Umwelt/Gesundheit ^ Poiitik/Gesellschaft

Stärkung von jungen Adressatinnen und Adressaten derjugendhilfe

§§ 5 Abs, 3 S. i Nr. 1; 9 Abs, 3 S. 2 Var, 1; u Abs. 2 S. 2; 22 Abs. 4 und Abs. 6; zgb Abs. i und Abs. 2

ThürKJHAG

Durch die Gesetzesänderungen sollen Vertretennnen bzw, Vertreter von selbstorganisierten Zusammen-

schlössen zur Seibstvertretung nach § 43 5GB Vlil beratende Mitglieder En den Jugendhllfeausschüssen so-

wie im LandesjugendhJlfeausschusswerden,vg[.§§5Abs,3S.i Nr.-s^Abs^S.zVar.iThürKJHAG.
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Die selbstorganisierten Zusammenschlüsse sollen zudem bei den Arbeitsgemelnschaften bzw. Landesar-

bejtsgemelnschaften im Rahmen der Jugendhiifeplanung beteiligt werden, vgl. § 12 Abs. 2 S. 2 ThürKJHAG.

Örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen eine spezifische Planung „Hilfen zur Erziehung" im Rah-

men ihrerjugendhilfepfanung ausweisen, vgl. § i-^b Abs, 1 S, 1 ThürKJHAG, Die spezifische Planung soll min-

destens einmal pro Wahlpenode überprüft und ggf. angepasst werden sowie Aussagen zur Qualitätsent-

wlcklung(nach § yga SGB VIII) beinhalten, vg!. § 236 Abs. i S. 2, Abs. 2 S. 1 ThürKJHAG. Bezüglich Fragen der

Quaiitätsentwicklung im Rahmen dieser spezifischen jugendhilfeplanung soilen die selbstorganisierten Zu-

sammenschlüsse ebenfaijs beteiligt werden, vgl, § 23b Abs. z S. 2 ThürKjHAG, Hierbei sollen zudem auch

nicht-organisEerte betroffene junge Menschen und ihrer Erziehungsberechtigten beteiligt werden, vgl. § 236

Abs.2S,2ThürKJHAG.

Nach dem Gesetzentwurf solien neben Einrichtungen nach §453 S. iSGB VIII auchfamilienähnliche Betreu-

ungsformen eine Betriebseriaubnis nach § 43 SGB V!!! benötigen, vgl, § 22 Abs. 6 ThürKJHAG. Zudem soll

das Landesjugendamt verpflichtet und ermächtigt werden, den Betrieb von Einrichtungen ohne notwendige

Erlaubnis nach § 45 SGBVIIi zu untersagen, vgl, § 22 Abs. 4 S. i ThürKJHAG. Das Landesjugendamtsol! dabei

vorübergehend von einer Untersagung absehen können, wenn dies zum Wohl des betroffenen Kindes oder

der jugendlichen Person erforderlich ist,vg!.§22Abs.4S,2Thür(<JHAG.

Die vorgesehene Integration von selbstorganisierten Selbstvertretungszusammenschlüssen als be-

ratende Mitglieder in den Jugendhilfeausschüssen und dem Landesjugendhiifeausschuss sowie in

Arbeitsgemeinschaften und Landesarbeltsgemeinschaften zur jugendhilfeplanung und der Quali-

tätsentwickiung zu Hilfen zur Erziehung kann dazu beitragen, dass junge Menschen ihre hteressen

in ebendiesen Bereichen besser vertreten können. Denn junge Menschen können dadurch in Zu-

kunft als Expertinnen und Experten in eigener Sache auftreten und die kollektiven Aushandlung

von Bedarfen vor Ort damit um eine bedeutsame Perspektive bereichern. So könnte die Einbindung

von Selbstvertretungen auch dazu beitragen, dass Bedürfnisse und Interessen, die bisher eher we"

nig berücksichtig wurden, wie Z.B, im Fail von jungen Menschen, die sich in der Übergangsphase

befinden, in der sie Einrichtungen derjugendhilfe verlassen und sich verselbständigen", in Zukunft

mehr gesehen werden und bei derjugendhltfeplanung mehr Beachtung finden. Die Berücksichti-

gung bisher weniger wahrgenommener Bedürfnisse und Interessen kann auch eintreten, wenn

Seibstvertretungen von Elternorganisationen eingebunden werden,

Dte stärkere Einbindung von Seibstvertretungen könnte auch zu einer Verbesserung der Jugendhih

feplanung und der Bedarfsermlttiung führen, weil sie mit der zusätzlichen Perspektive der Betroffe-

nen näher an den tatsächlichen Bedarfen sein könnte. Besonders Em Bereich der Hilfen zur Erzie-

hung haben Selbstvertretungen in jüngster Zeit zugenommen und haben sich mit ihrer Expertise

zum gelobten Alltag in Debatten der Hilfen zur Erziehung eingebracht,5 Die nun angedachte syste-

matische Einbeziehung solcher Selbst Vertretungen könnte daher zu einer Quaiitätssteigerung der

HEIfeangebote für junge Menschen gerade auch in den Hilfen zur Erziehung führen. Zudem kann

die Einbindung von Selbstvertretungen die SelbstwirksamkeEtserfahrungen junger Menschen stär"

ken, wenn sie erleben können, dass ihr Engagement und ihr Input berücksichtigt werden.

E!ne weitere Stärkung von jungen Menschen in den Hilfen zur Erziehung könnte d!e geplante Ein-

führung einer spezifischen Untersagungsverfügung für Einrichtungen ohne notwendige Betriebs"

erlaubnis sowie die Betriebserlaubnispflicht auch für famiitenähnliche Betreuungsformen

Projektslel!e jugencf-Check Thüdngen
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THÜRINGEN

bedeuten. Denn hierdurch könnten junge Menschen in stationären Hilfen zur Erziehung besser vor

einer nichtadäquaten Unterbringung geschützt werden.

Stärkung von Jungen Menschen bei Konflikten mit Trägern der jugendhilfe

§§ 15 S. 3; 24a Abs, 1, z, 3 und 6ThürKJHAG

Durch den Gesetzentwurf soll die Thüringer Kinder- und Jugendhilfe" Ombudsstelle, entsprechend § 93 SGB

V!!i, errichtet und gesetz!ich geregelt werden, vgl. § 243 ThürKJHAG. Jungen Menschen und ihre Familien

sollen einen Rechtanspruch erhalten, sich bei Konflikten mit öffentlichen und freien Trägern derjugendhilfe

an die Ombudsstelle wenden zu können, um diesbezügliche Beratung, Vermittlung und Kiärung zu erhalten,

vg!. § 243 Abs. i S. -i ThürKJHAG. Sie sollen hierbei eine Vertrauensperson hinzuziehen können, vgl. § 243

Abs. 1 S. 2 ThürKJHAG. Die Ombudsstelle soll durch einen Träger der freien jugendhilfe betrieben und vom

Landesjugendamt gefördert werden, vgl.§ 24a Abs. 3 S. iThürKJ HAG. Hierzu sol! eine Ausschreibungdurch-

geführt werden, vg!. § 243 Abs. 3 ThürKJHAG, Hierbei soilen mindestens zwei Regionalstelien eingerichtet

werden, vgl. §24aAbs.2ThürKJHAG. Die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfesolien die Ombuds"

steile unterstützen und bei der KonflEktlösung mitwirken, vg!. § 249 Abs. 6 ThürKJHAG.

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen junge Menschen im Rahmen der Hilfeplangespräche auch

ausdrücklich darauf hinweisen, dass sie sich bei Konflikten im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe an die

Ombudsstelle wenden können, vgi. § 15 S. 3 ThürKJHAG.

Die Einrichtung einer Kinder-und Jugendhilfe-Ombudssteile in Thüringen, weiche die gesamte Kin-

der- und Jugendhilfe abdeckt, könnte junge Menschen darin bestärken und sie dabei unterstützen

Ehre Rechte durchzusetzen. Bisher wurde eine Ombudsstelle mit dem Schwerpunkt Hilfen zur Er-

ziehung bereits in einem Modeliprojekt in Thüringen erprobt.6 Diese soll nun auf die gesamte Km-

der- und Jugendhilfe ausgeweitet werden, sodass dann auch junge Menschen unterstützt werden

könnten, deren Konflikte und Anliegen sich nicht aus dem Bereich der Hilfen zur Erziehung ergeben.

Maßgeblich bei der Definition eines Anliegens, für weiches die Ombudsstelie zuständig ist, ist dabei

eine „strukturelie Machtasymmetrie", welche die ratsuchende Person wahrnimmt7 Durch die Om-

budsstelle könnten junge Menschen also besonders dann unterstützt werden, wenn sie nicht wei-

terwissen oder sich ohnmächtig fühlen gegenüber Entscheidungen oder Verhaiten der öffentlichen

oder freien Träger der jugendhilfe." Die Unterstützung der Ombudsstelle könnte die Selbstbestim-

mung und das Selbstvertrauen der jungen Ratsuchenden im Umgang m!t dem Konflikt stärken,

Wenden sich junge Menschen bei Konflikten vermehrt an die Ombudsstelle, könnte dies zudem

dazu beitragen, bestehende Ungerechtigkeiten aufzudecken und ggf. Strukturen im Sinne des

Wohis Junger Menschen zu ändern.''Entscheidend hierfür dürfte die Bekanntheit und Erreichbarkeit

des Angebots der Ombudssteile sein.'° Bisher wenden sich Junge Menschen nur in ca, zwei Prozent

der Fälle selbst an Ombudsstellen der Kinder- und Jugendhilfe, die meisten Anfragen kommen von

Eltern oder über Fachkräfte bei freien Trägern." Auch die fachliche Expertise der Mitarbeitenden

der OmbudssteJle könnte die letztliche Unterstützung für Junge Menschen beeinflussen. Denn die

Breite der Themen der Kinder- und Jugendhilfe, weiche die Ombudsstelle bearbeiten soii, setzt ein

breites fachliches Wissen der Mitarbeitenden voraus.11 Die Breite der Themen der OmbudssteHe

könnte allerdings auch dazu führen, dass unkiar ist, in welchen Fäilen Ratsuchende sich an diese

wenden können,'3 Während dies für ratsuchende junge Menschen bedeutet, dass sie eine kompe-

tente erste Anlaufstelle erhalten, könnte dies, sofern nicht genug finanzielle Ressourcen für diese
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THÜRINGEN

Aufgabe eingeplant werden, auch dazu führen, dass die Mitarbeitenden der Ombudssteile weniger

Zeit für ihre Kernaufgaben haben und junge Ratsuchende !n Konflikten, weiche in den Bereich der

Ombudsstelje fallen, länger auf d!e Bearbeitung ihrer Anliegen warten müssen.

Die geplante Vorgabe, dass Träger der öffentlichen Jugendhilfe junge Menschen im Rahmen von

Hiifeplangesprächen auf die Ombudsstelle aufmerksam machen, könnte betroffene junge Men-

sehen bestärken, sich bei Konflikten außenstehende Unterstützung durch die Ombudsstelle zu ho-

len. Zu wissen, dass sie nicht alleine am Tisch sitzen müssen, könnte sie in ihrem Selbstvertrauen

stärken. Dabei dürfte entscheidend sein, dass die jungen Menschen für sie verständlich über die

Ombudssteile und Ehre Aufgaben bzw, mögliche Unterstützung aufgeklärt werden.

Förderung der politischen Partizipation junger Menschen

§§ 17 Abs. 4; i8 Abs. 4 ThürKJHAG und § 1053 Thüringer Kommunalordnung

Durch den Gesetzentwurf soll einerseits festgelegt werden, dassjugendverbände durch dieörtiichen Träger

der öffentlichen Jugendhilfe dazu angeregt werden solien sich freiwiiHg zusammenzuschließen, vgl. § 17 Abs.

4 S, i ThürXJHAG. Andererseits soll festgelegt werden, dass die örtlichen Träger sowie das Land mit freiwil-

l!gen Zusammenschlüssen auf der jeweiligen Ebene zusammenarbeiten, vgl. §§ 17 Abs. 4 S. 2; i8 Abs. 4

ThürKJHAG.

Aufgrund des Gesetzentwurfs sollen Landkreise zudem verpflichtet werden, Kinder und Jugendliche zu be-

telligen, wenn Planungen und Vorhaben deren Interessen berühren, vgl. § 1053 S, i Thüringer Kommunai-

Ordnung (ThürKO). Die Landkreise sollen geeignete Verfahren entwjcke!n und das Nähere in ihren Haupt-

Satzungen regeln, vgl, § 1053 S. 2 und S. 3 ThürKO.

Durch die vorgesehene Kiarsteliung, dass die Örtiichen Träger der öffentlichen Jugendhllfe freiwil-

[ige Zusammenschlüsse von jugendverbänden anregen und mit diesen zusammenarbeiten sollen,

könnte die Mitbestimmungjunger Menschen und ihre Möglichkeiten zur Einflussnahme aufkom-

munalpolitische Prozesse gestärkt werden. Weisen die örtiichen Jugendämter die ansässigen ju-

gendverbände auf die Möglichkeit zur Gründung von Kreis- und Stadtjugendringen hin und zeigen

ein deutiiches Interesse an einer Zusammenarbeit mit einem solchen Zusammenschluss, könnte

dies örtiiche jugendgruppen zur Gründung von Kreis- und Stadtjugendhngen motivieren, Die Än-

derung könnte so dazu beitragen, die Selbstorganisation junger Menschen in den kreisfreien Städ-

ten und Landkrelsen Thüringens zu stärken. Bereits heute ermöglichen es die regionalen Zusam-

menschlüsse derjugendverbände zu Stadt" bzw. Kreisjugendringen in 12 Landkreisen bzw, kreis-

freien Städten, gemeinsam die Interessen von jungen Menschen in der Kommuna!po!itik zu vertre-

ten.'4 Allerdings spielen neben der gesetzlichen Verankerung weitere Faktoren eine Rolle, die das

Maß an tatsächlicher MitbestEmmung junger Menschen an kommunalpolitlschen Prozessen, wel-

ches durch die vorgesehene Verankerung erreicht werden kann, bestimmen. So kann das Vorhan-

densein von hauptamtlichem Personal wichtig sein, um das vorhandene Potential an ehrenamtli-

chem Engagement Junger Menschen zu aktivieren.'5 Auch die Mögiichkeiten zur Aneignung des not-

wendigen Wissens und Handwerkszeugs zum Aufbau von Stadt- bzw, KreEsj'ugendringen dürfte

hierbei eine Rolle spielen,

Durch die Verpflichtung nun auch auf Landkreisebene Kinder und jugendliche zu beteiligen, wenn

ihre Interessen berührt werden, könnten die Möglichkeiten Junger Menschen zur politischen
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Partlzipation auch außerhalb von Jugendverbänden gestärkt werden. Analog zu der bereits 2019

erfolgten Verpfiichtung der Gemeinden zur Einbeziehung junger Menschen in Belange, welche sie

betreffen16, könnte die Verpflichtung auf LandkreEsebene eine Beteiiigung zu weiteren Themen für

Junge Menschen ergeben, Z.B. in Bezug auf Schüierbeförderung oder Radwegepiäne. So würden die

Mitspracherechte junge Menschen in weiteren Aspekten ihrer Lebenswelt gestärkt.

Erhöhung der Attraktivität ehrenamtlichen Engagements in derjugendarbeit

§ i8a Abs, 1 S. i Nr. i Var. 3, Abs. 7 Hs, i ThürKJHAG

In Zukunft sollen ehrenamtliche JugendleEterinnen und Jugendleiter auch bei der Begleitung von Maßnah-

men der außerschulischenjugendbiidung einen Anspruch aufFreistellung von der Arbeit erhalten, vgL § i8a

Abs. i5.iNr.tVar. 3 ThürKjHAG.

Zudem soll der Vergütungsausfallersatz für ehrenamtliche JugendleiterEnnen und jugendleiter von 35 Euro

auf 96 Euro pro freigestellten Arbeitstag steigen, vgl, § i8a Abs. 7 Hs. i ThürKjHAG.

Die geplante Möglichkeit der Freistellung von ehrenamtlEchenjugendleiterinnen und Jugendieitern

auch für eine Begleitung von Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung könnte das Engage-

ment junger Menschen in diesem Bereich erleichtern. Junge Menschen bis 29 Jahre sind verglichen

mit anderen Altersgruppen mit am häufigsten ehrenamtlich engagiert.'7 Bisher ist es nur möglich

eine Freistellung für die Begleitung von Maßnahmen der Kinder" und jugenderholung wie Ferienla-

ger und Freizeiten sowie internationale Jugendbegegnungen zu erhalten." Besonders junge Men-

sehen, welche sowohl In Z.B. Jugendverbänden oder Jugendkulturvereinen engagiert als auch be-

reits beruflich tätig sind, könnten nun an einer größeren Auswahl an Aktivitäten ihres Vereins teil-

nehmen, auch wenn diese En ihrer Arbeitszeit fallen. Zudem könnten durch die erweiterten Freistel"

iungsmöglichkeiten insgesamt mehr beruflich eingebundene Betreuungspersonen für Maßnahmen

der außerschuiischen jugendbiidung zur Verfügung stehen, sodass ggf. eine Erweiterung des Ange-

bots erreicht werden könnte,

Hierzu könnte auch die geplante Erhöhung des Vergütungsausfaltersatzes für ehrenamtliche ju-

gendleiterinnen und Jugendjeiter beitragen. Da junge Menschen gerade zu Beginn ihres Berufsle-

bens durchschnittlich noch wenig verdienen1", könnte die Erhöhung des Vergütungsausfa!lersatzes

für sie besonders relevant sein in der Entscheidung für ein ehrenamtliches Engagement in der ju"

gendarbeit." Da die bereits vorhandene Möglichkeit eines niedrigeren Vergütungsausfa!lersatzes

aiierdings momentan nur wenig genutzt wird", könnte die Bekanntheit der Erhöhung und der

grundsätzlichen Möglichkeit eines Vergütungsausfallersatzes entscheidend für eine erhöhte At-

traktlvstät des Engagements in der Jugendarbeit sein.

Stärkung der Teilhabe und des Schutzes von jungen Menschen mit Behinderung

§§ 5 Abs. 3 S. i Nr. 2; 9 Abs. 3 S. 2 Var. 2; i6 Abs. 2 S. 2 Nr. 4; i8 Abs. i S. i; 20 Abs. 4 S. i ThürKJHAG

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass zukünftig auch Vertretungen der freien Träger aus dem Bereich des SGB

IX als beratende Mitgiieder den Jugendhilfeausschüssen und dem landesjugendhilfeausschuss angehören

sollen, vgl. §§ 5 Abs. 3 S. 1 Nr. 2; 9 Abs. 3 S. 2 Var, 2 ThürKJHAG,
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Nach dem Gesetzentwurf sollen die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen des Jugend"

förderplans auch den Bedarf an Ressourcen zur Sicherstellung der Zugängllchkeit und Nutzbarkeit der An-

geböte der Jugendarbeit für Junge Menschen mit Behinderung feststellen, vgl, § 16 Abs. z S, 2 Nr, 4

ThürKJHAG. Ebenso soll das Landesjugendamt solchen Bedarf im Rahmen des Landesjugendförderplans

feststellen, vgl. § 18 Abs. 1 S. i ThürKJHAG.

Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhllfe sollen zudem bei derjugendhiifeplanungdie ZugänglEch-
keit und Nutzbarkeit von Angeboten des Kinder" und Jugendschutzes nach § 20 Abs. 1 - gb ThürKJHAG auch

fürjunge Menschen mit Behinderung gewährleisten, vgl. § 20 Abs. 4 S. 1 ThürKJHAG.

Durch die vorgesehene Beteiligung von freien Trägem aus dem Bereich des SGB IX als beratende

Mitglieder in den Jugendhlifeausschüssen und dem LandesjugendhElfeausschuss könnten junge

Menschen mit Behinderung besser inkludiert werden. Denn diese freien Träger können sich so für

die Interessen und Belange junger Menschen mit Behinderung einsetzen, die bei Trägern und Akt-

euren, die klassischer Weise im SGB VII! verankert sind, eventuell nicht im Fokus stehen.

Auch die gepiante Änderung nach der die örtlichen Träger der Jugendhilfe im Rahmen des Jugend-

förderplans In Zukunft feststellen solSen, wie hoch der Ressourcenbedarfist, um die Zugäng!!chkeit

und Nutzbarkeitvon Hilfen nach dem SGB XIII für Junge Menschen mit Behinderung herzustellen,

kann die inklusive Ausgestaltung der Kinder- und jugendhilfe für junge Menschen stärken. Dies

kann sich auf die Teiihabechancen junger Menschen mit Behinderung auswirken, da es dadurch

mehr Mittel geben könnte, um Angebote der Kinder- und Jugendhilfe so auszugestalten, dass aile

jungen Menschen unabhängig von einer Behinderung an ihnen teilnehmen bzw. sie nutzen können

und so gemeinsam gefördert werden können. Zwar stehen Angebote nach § T! SGB Vlli jungen

Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Behlnderung schon heute offen, sie nehmen an

diesen Angeboten jedoch seltener TeEi, da beispielsweise die Voraussetzungen nicht gegeben sind

(z.B, räumliche Gegebenheiten oder Dolmetscherinnen bzw. Doimetscher für Gebärdensprache)."

Aus diesem Grund nutzen sie eher Angebote der Behindertenhilfe.13 Da jugendförderpläne in der

Regelfüre!nlgejahre im Voraus aufgesetzt werden^, könnte es allerdings noch einige Jahre dauern,

bis diese Neuregelung sich auf die konkreteAusgestaltungvonAngeboten vor Ort auswirkt.

Die geplante Vorgabe, dass die Angebote des Kinder- und jugendschutzes künftig explizit auch für

junge Menschen mit Behinderung zugänglich und nutzbar sein müssen, könnte bei den durchfüh"

renden Trägem zu einer erhöhten Sensibilisierung für die besonderen Bedarfe von jungen Men-

sehen mit Behlnderung, welche Gewalt erfahren haben, führen und somit einen erhöhten Schutz

vor Gewa!t für junge Menschen mit Behinderung bedeuten. Denn junge Menschen mit Behinde-

rung, und dabei besonders junge Frauen und Mädchen, haben ein vielfach erhöhtes Risiko als junge

Menschen ohne Behinderung Opfer von Gewalt zu werden, sei dies psychische, physische oder se-

xuelie Gewalt/5

Verbesserung des Kinder- undjugendschutzes durch gesetzliche Verankerung

§§ 20 Abs. 33; 2oa; 2ob ThürKJHAG

Von Vernachlässigungi Misshandlung, Missbrauch oder Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche soHen

einen Rechtsanspruch auf einen niedrigschwelllge, unabhängige und für sie verständliche und wahrnehm"

bare Beratung und Unterstützung erhalten, um weitere Gefährdungen zu verhindern, vg!. § 20 Abs. 33 S, i
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ThürKJ HAG. Diese soll jeweils den Bedürfnissen und Interessen des betroffenen jungen Menschen entspre-

chend gestaltet sein und unter EEnbeziehung der faml!iären Situation und sozialen Beziehungen erfolgen,

vgl. § 20 Abs. 3a S, 2 und S, 3 ThürKJHAG.

Mit dem Gesetzentwurfsoil zudem die Position der bzw. des Landesbeauftragten für Kinderschutz im Frei"

staatThüringen gesetzlich verankert werden, vg!. § 2oa ThUrKJHAG. Die Rolle soll durch die Staatssekrefcärin

bzw. den Staatssekretär wahrgenommen werden, die bzw. der für Kinder- und jugendhilfe zuständig ist, vgE.

§2oaAbs.iThürKJHAG, Diese Person sol! sich umfassend mitderVerhinderungund Bekämpfung von Ge-

walt an Kindern und Jugendlichen befassen» vgi, § 2oa Abs. 2 S. i ThürKJHAG. Dies soll insbesondere durch

Koordlnierung innerhalb der La ndesregierung, Berichterstattung an diese und den Landtag, öffentlichkeits-

wirksame Arbeit zum Kinderschutz, Wahrnehmung der Beiange von Betroffenen sowie Beratung von öf-

fentlichen und freien Trägem erfolgen, vgl, § zoa Abs. 2 S. 2 ThürKJHAG. Die Arbeit der bzw, des Landesbe-

auftragten so!! durch die Errichtung einer Geschäftsstelle und die Möglichkeit der Aufgabenübertragung

auf Steilvertretende unterstützt werden, vgl,§2oa Abs. 4ThürKJHAG.

Mit dem Gesetzentwurf so!) die Landeskoordinierungsstelle für medizinischen Kinderschutz dauerhaft ein-

gerichtet werden, vgi, § 2ob Abs. 1 ThürKJHAG, Diese soll insbesondere Angebote des medizinischen Kin-

derschutzes und diesbezügliche Zusammenarbeit fördern, hierbei als Fachberatung dienen sowie für die

Qualitätsentwicklung in diesem Bereich sorgen, vgl, § 206 Abs. 2 ThürKJHAG.

Die Einführung eines Rechtsanspruches auf eine speziaiisierte, unabhängige und niedrigschwelijge

Fachberatung für von Gewalt'6 betroffene junge Menschen, kann junge Betroffene schützen und

stärken. Denn der Rechtsanspruch unterstreicht die Bedeutung der bereits im Bundesrecht beste-

henden Vorgaben hierzu3' und stellt die besondere Bedeutung und Gelingensbedingungen dieses

Angebots auf kommunaler Ebene heraus, Dies könnte dazu führen, dass Angebote auf kommunaler

Ebene gestärkt bzw, vorhandene Angebote gesichert werden und junge Betroffene so eher adä-

quate Unterstützung vor Ort bekommen und so besser vor Gewait geschützt werden können. Da

zudem vorgesehen ist, dass Angebote der jugendhtlfe In Zukunft auch für junge Menschen mit Be-

hinderung zugänglich sein sollen, kann insbesondere auch deren Schutz vor Gewa!t gestärkt wer-

den. Für junge Menschen !m ländlichen Raum könnte zudem der geplante Anspruch auf eine nied-

rigschweliige, wahrnehmbare Beratung von besonderer Bedeutung sein, da die Inanspruchnahme

des Angebots auch damit zusammenhängen kann, inwiefern Zugänge auch für junge Menschen im

ländlichen Raum bestehen.

Des Weiteren könnte die im Gesetzentwurf gepiante rechtliche Verankerung der bereits bestehen-

den Rolle des Landesbeauftragten für KEnderschutz18 dazu beitragen, dass dem Thema Gewalt an

jungen Menschen in Thüringen eine größere Bedeutung beigemessen wird. Denn die Verankerung

der Position einer bzw. eines Landesbeauftragten für KEnderschutz kann als gesellschaftliches und

politisches Signal wirken, gerade auch durch die vorgesehene Berichterstattung an den Landtag.

Durch die vorgesehene Einrichtung einer entsprechenden Geschäftsstelle kann eine breitere Koor-

dingtion und Vernetzung von Akteurinnen und Akteuren, die zum Themenbere!ch des Kinderschut-

zes arbeiten, ermöglicht werden.151 Dies kann dazu beitragen, dass junge Menschen besser vor Ge-

walt geschützt werden. So könnte zum Beispiel ein !nformationsaustausch bei etwaigen Verdachts-

momenten mit Bezug auf eine Gefährdung oder Verletzungen des KEndeswohls einfacher von Stat"

ten gehen, was zum Beispiel Reaktionszeiten verringern könnte. Die Geschäftsstelle setzt steh zur-

zeit insbesondere mit der Umsetzung und Implementierung von Schutzkonzepten und
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Schutzprozessen mit einem Schwerpunkt an Schuien auseinander,30 Die geplante Verankerung ihrer

Arbeit stellt nun sicher, dass Institutionen und Vereine Em Bereich derjugendhilfe in Thüringen

weiter für das Thema Kinder- und Jugendschutz sensibilisiert und qualifiziert werden und junge

Menschen so künftig von einem stetig verbesserten Gewa!tschutz profitieren können,

Die vorgesehen gesetzliche Verankerung einer Landeskoordinierungsstelle für medizinischen Kin"

derschutz, die eine Verstetigung des Modeilprojekts Thüringer FachsteSle für Kooperation und Qua"

litätsentwickiung !m medizinischen Kinderschutz darstellt31, kann ebenfails dazu beitragen, dass der

Schutz junger Menschen verbessert wird. So hat die Fachsteile bisher u.a. vielfältige Schulungen

durchgeführt und dazu bejgetragen, dass sich die Zusammenarbeit zwischen Kliniken und Kinder-

und jugendsozialdiensten im Zusammenhang mit Verdachtssituationen verbessert. Dadurch kön-

nen Verletzungen des Kindeswohis besser und schneller erkannt werden und darauf reagiert wer-

den.}; Die Verstetigung kann dazu führen, dass diese positiven Effekte für junge Menschen erhal-

ten" und gegebenenfalls auch ausgeweitet werden.

Förderung positiver Entwicklungsbedingungen für junge Menschen durch Ausbau der
Schulsoziaiarbeit

§i9aAbs.3S,iThüri<]HAG

Mit dem Gesetzentwurf soll der Mindestbetrag, den das Land Thüringen den örtlichen Trägem der öffentli-

chen jugendhiife jährlich als Zuschuss für die Schulsozialarbeit zur Verfügung steilt, von 22.251,000 Euro auf

37.3oo.ooo Euro angehoben werden, vgl. § 19 Abs. 3 S. 1 ThUrKJHAG,

In Zukunft könnten durch die vorgesehene Erhöhung der Aufwendung für Schulsozialarbeit mehr

junge Menschen in Thüringen von Angeboten der Schulsozialarbeit profitieren. Im Moment gibt es

an 483 Schulen, aiso ungefähr der Hälfte alier^g Schulen in Thüringen, mindestens eine bzw, einen

von insgesamt ungefähr 520 Schulsozialarbeitennnen und Schulsoziaiarbeitern.34 Durch die vorge-

sehene Erhöhung der Ausgaben für Schulsozia!arbeEt von 11,2 Millionen Euro können 210 Schulsozi-

alarbeiterinhen und SchuSsozialgrbeEter mehr in Thüringen beschäftigt werden," Damit könnte es

in Zukunft an circa 70 Prozent aller Thüringer Schulen Schulsoziglarbeit geben. Dies könnte zu einer

Verbesserung der BildungsbedEngungen von jungen Menschen an Schu!en, die nun erstmals oder

vermehrt Schu!sozialarbeit anbieten können, führen. Denn Schulsozialarbeit kann die mdividue!le

und soziale Entwicklung von jungen Menschen unterstützen und so zu einem besseren Schuiklima

beitragen.36 Sollte durch die Erhöhung der Landesmittel Schuisozialarbeit an vielen Schulen neu

etabliert werden, könnte dies zudem zu einer Angleichung der Bedingungen an Thüringer Schulen

beitragen. Käme es dadurch hingegen zu einer besseren Ausstattung von Schulen mit erhöhtem

Bedarf an Schuisozialarbeit, könnte dies zu einer effektiveren Konffiktprävention und -lösung in

diesen Schulen beitragen, da die Fachkräfte der Schuisoziaiarbeit die MÖg!ichke!t hätten, vermehrt

im Team zu arbeiten. Schüierinnen und Schüler hätten so zudem die Möglichkeit, sich bei Proble-

men an die Fachkraft ihrer Wahl zu wenden, was besonders bei geschlechterspezifischen Anliegen

und Konflikten wichtig sein könnte." Ein erstmaliges oder erweitertes Angebot an SchuSsozialarbeit

könnte zudem dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler in Thüringen vermehrt von Präventions"

angeboten wie z,B. zu den Themen Mobbing oder Drogen profitieren könnten.'8

A!lerd!ngs kann davon ausgegangen werden, dass der vorgesehene Steilenaufwuchs noch nicht zu

einer Bedarfsdeckung führen würde. So geht eine EvgiuatEon der Schulsozialarbeit in Thüringen von
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2017 von einer Stellenzahi von 1,573 aus, die für eine Bedarfsdeckung in Thüringen nötig gewesen

wäre, ^ Da davon ausgegangen werden kann, dassdersozialintegrative Bedarf junger Menschen in

den letzten jahren eher gestiegen ist, beispielsweise durch die Corona-Pandemie'10 oder den ver-

mehrten Zuzug von GefSüchteten4', könnte für eine Bedarfsdeckung inzwischen eine noch höhere

Stellenzahl nötig sein. Ausschlaggebend für die Auswirkungen dürften Setztlich auch sein, inwieweit

die örtlichen bzw. freien Träger derjugendhilfe die neu geschaffenen Steilen besetzen können,

Verbesserung der Bedingungen für Auszubildende in Einrichtungen

§23Abs.2ThürKjHAG

Nachdem Gesetzentwurf soll das Land Thüringen Trägern von Einrichtungen nach § 22ThürKJHAG einen

Zuschuss für die Personalkosten zahlen, weiche ihnen bzgi. Auszubildenden anfallen, die ein mehrmonati-

ges Berufspraktikum im Rahmen ihrer Fachschulausbildung in SoziaSpädagogik oder Hei!erziehungspflege

ableisten müssen, vgl. § 23 Abs. 2 S. 1 ThürXJHAG. Der Pauschalbetrag so!l Jährlich vom Landesjugendamt

festgelegt werden und ist auf die jeweiis ausgezahlten Entgelte beschränkt, vg!. § 23 Abs. 2 S.i und S. 2

ThürKJHAG.

Der geplante Zuschuss für die Persona!kosten, den Träger von Einrichtungen erhaken sofien, in de-

nen Auszubildende ein Berufspraktikum im Rahmen ihrer Fachschulausbiidung in Sozialpädagogik

oder Heilerziehungspflege ableisten, könnte die Bedingungen für Junge Menschen in diesen Aus-

bildungsverhältnissen verbessern und sie finanziell entlasten. Im Schuljahr 2020/21 befanden sich

in Thüringen 591 Menschen in einer Ausbildung zum Heilerziehungspfleger oder -pflegerin'11, dazu

kommen Auszubildende im Bereich der Sozialpädagogik. Insgesamt wird von einer Anzahl von Jahr"

[ich 250 Praktikantinnenund Praktikanten ausgegangen.41 Die Thüringer Fachschulordnung für den

Fachbereich Sozialwesen schreibt im letzten Ausbildungsjahr ein Berufspraktikum im Bereich Sozi-

alpädagogik bzw, Heiierziehungspflege vor.'1'1 Es mangelt allerdings bislang an einer klaren Rege-

lung, ob und in welcher Höhe eine Vergütung erfolgt. Dies hängt momentan von den Trägem der

jeweiligen Einrichtungen ab, in denen das Praktikum absolviert wird.45 Zudem besteht für die Aus-

zubiidenden in diesem Zeitraum keine Möglichkeit Aufstiegs-BAföG zu beziehen, was eine finanzi-

e!ie Belastung für die Betroffenen darstellt'16 Durch den Zuschuss für die Personaikosten könnten

Träger von Einrichtungen den (künftigen) Auszubildenden nun eine Vergütung zusichern, sodass

junge Auszubildende sich auf eine Finanzierung in derAbschlussphase ihrer Ausbildung verlassen

könnten. Sie stünden dann nicht länger vor der Herausforderung, alternative Finanzierungsmög-

lEchkelten erwägen zu müssen. Die fEnanzie!le VerlässJJchkeit könnte ebenfalls dazu beitragen, dass

mehr jungen Menschen die Aufnahme einer Ausbildung in der SozialpädagogEk und Hellerzlehungs-

pflege ermögiicht bzw. erieichtert wird.

Die Rege!ung könnte ebenfalis dazu beitragen, dass sich das Angebot an Plätzen für das Berufsprak-

tikum insgesamt erhöht, da von dem Zuschuss für die Personal koste n insbesondere Träger von Ein-

richtungen profitieren, die bislang keine oder nur unvergütete Praktikumspiätze anbieten konnten.
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tern"i 2021, 8, https://www.Jugendhilferechtsverein.de/wp<ontent/uploads/zo2i/o6/neu_Heimraete-und-Se[bstvertre-
tungen-jugendhlifeerfahrener-Careleaver-und-E!tern,pdf (zuletzt aufgerufen am; 29,09,2023).

Vg!. Landesheimrat Hessen, „Der LHR Hessen", 2023, https;//landeshelmrat-hessen.jimdofree,com/der-lhr/der-lhr/ (zu-
letzt aufgerufen am: 29.09.2023),

Vgi, „Siebtes Gesetz zur Änderung des ThQringer Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsgesetzes", 25; vgl. „Dein Megafon
- Unabhängige Beratungs- und Ombudsstelle derjugendhiife In Thüringen", 2020, https;//blldung,thueringen.de/flSead-
m!n/jugend/land6s]ugendh[!feausschuss/protokoll/protokoilJjhaj4-o9-202o_Anlage_i„zu_TOPjo.pdf (zuletzt aufgeru-
fen am; 29.09,20^3),

Vgi. Glla Schindler, „Die Profession a l isie rung der Ombudschaft In der Kinder- undjugendhilfe mit § 93 SGB VIII. Rechtiiche
8egutachtung und Empfehiungen zu den UmseEzungsmöglichkeiten auf Landesebene" (Berlin; Bundes netzwerk Ombud-
schaft Kinder- und Jugendhilfe, 2023), 15.

Weitere Ausführungen hierzu befinden sich im ßeibjatt zum Jugend-Check „Ergebnisse der Beteiligung Junger Menschen
in Thüringen zum Siebten Gesetz zur Änderung des Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsgesetzes", welches
diesem Jugend-Check angehängt Ist,

Vgi. Betblatt zum Jugend-Check „Ergebnisse der Beteiligung junger Menschen in Thüringen zum Siebten Gesetz zur Än-
derung des Thüringer Kinder- und Jugendhlife-Ausführungsgesetzes", welches diesem jugend-Check angehängt ist,

Vgl, GlSa Schlndler, „Die ProfessionsHslerung der Ombudschaft in der Kinder- undjugendhiife mit § 93 SGB Vlll. Rechtliche
Begutachtung und Empfehlungen zu den Umsetzungsmogilchkeiteri auf Landesebene"; vgl, auch das Belblatt zum jugend-
Check „Ergebnisse der Beteiilgung junger Menschen in Thüringen zum Siebten Gesetz zurÄnderung des Thüringer Kinder-
und Jugendhllfe-Ausführungsgesetzes", welches diesem Jugend-Check angehängt ist.

Vgl. Andrea Len, Melissa Manzei, und Ulrike Urban-Stahl, „OmbudschafEliche Beratung Im Spiegel der Ststlstik", Das Ju-
gendamt. Nr. z (2023); 46f.

Vgl. Glia SchindSer, „Die Professlona!!sierung der Ombudschaft in der Kinder- undjugendhlife mit § 93 SGB VISS. Rechtliche
Begutachtung und Empfehlungen zu den Umsetzungsmögllchkeiten auf landesebene", 14.

Weitere Ausführungen hierzu befinden sich Im ßelblatt zum Jugend-Check „Ergebnisse der Beteliigung junger Menschen
In Thüringen zum Siebten Gesetz zur Änderung des Thüringer Kinder- und jugendhlife-Ausführungsgesetzes", welches
diesem Jugend-Check angehängt ist,

Vgl. Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, „Landesstrategie für die Mltbestimmung junger Menschen"

(Erfurt, 2019), t8,31.

Vgl. Mika Secklnger u, a., „Jugendringe - Kristallisationskerne der örtlichen Jugendarbelt" (München: Deutsches Jugend-
Institut:, 2012), 9.

Siehe §26aThürl<0.

Vg!. Juila Slmonson u. a., „Freiwilliges Engagement !n Deutschland, Zentraie Ergebnisse des Fünften Deutschen Frelwllll-
gensurveys (FWS 2019)" (Berlin: Bundesmlnisterium für Faml!lei Senioren, Frauen und jugend, 2021), 17.

Vgl. § i8a Abs. 1 S, i Nr, 1 ThürKJHAG in der aki:ue!!en Fassung.

Vgi, Eurostat, „Durchschnittliches und MedEan-Einkommen nach Aiter und Geschlecht - EU-SiLC und ECHP Erhebungen"
(zo22, o,J.), https://ec.europa,eu/eurostat/dat3browser/v!ew/l[c„dlo3$DV„4o5/defau[t/table?lang=de (zuletzt aufgeru-
fen am: 29,09.2023),

Vgi, Darstefiiing u.a. von feh!endem Vergütungsausfallersatz als Hindernis des Engagements junger Menschen, Bayeri-
scher Jugendrlng, „Schwarzbuch Ehrenamt" (München, 2013), 30, https://www,kjr-ebe.de/|ugendarbelfc-jih
gendraeume/schwarzbuch-ehrenamt/ (zuletzt aufgerufen am: 29.09,2023).

Vgl, „Siebtes Gesetz zur Änderung des Thüringer Kinder- und jugendhllfe-Ausführungsgesetzes", 4.
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Vgi. „Dokumentation Mitreden -Mitgestalten; Mitgestaiten: Die Zukunft der Kinder- und Jugendhiife ,Mehr Inkluslon /
Wirksames Hiifesystem / Weniger Schnlttstefien'" (Berlin, Februar zozo), 143, Top 1; 12 Steliungnahme Deutscher Behln-
dertenrat,

Vgl. „Dokumentation Mitreden -MStgesEalten: Mlfcgestalten: Die Zukunft der Kinder- und Jugendhlife ,Mehr Inkluslon /
Wirksames Hllfesystem / Weniger Schn!ttsteilen"', 143, Top 1; 12 Stellungnahme Deutscher Behfndertenrat,

Vgl.§i6Abs,2S.4ThürKJHAG

Vgl. Monika Schröttie u. a., „Lebenssituatfon und Belastungen von Frauen mit Beelnträchtigungen und Behinderungen in
Qe^cU^\f\" Journal Netzwerk Frauen-und GeschlechterforschungNRW^o^o^}'.^.

Der Begriff Gewalt soll im Folgenden !n Aniehnung an die Definition des BundesjugendkurafcorSums als weiter Gewaltbe-
griff genutzt werden und damit auch Vernachlässigung, Mlssbrauch und MSsshandiung umfassen. VgL Bundesjugendku-
ratorlum, „Das Recht Junger Menschen auf Schutz vor Gewalt, Auftrag und Verantwortung a!ler Institutionen in Kindheit
und Jugend. Stellungnahme des Bundesjugendkuratoriums" (München, 2021), g f.

Vgl. „Siebtes Gesetz zur Änderung des Thüringer Kinder- und Jugendhllfe-Ausführurtgsgesetzes", 5,

Vgl. Thüringer Ministerium für Bildungi Jugend und Sport, „Thüringer Landesbeauftragter für Kinde rschutz", ^023,
https://biidung.thuerlngen,de/Jugend/i<lnderschutz/landesbeauftragter (zu!et2t aufgerufen am; 29.09.2.023),

Denn der Landesbeauftragte sol! laut Kabinettsbeschiuss Insbesondere „die Zusammenarbeit der zahlreichen Akteure Im
Themenfeld Klnderschutz stärken, dabei Poiltik, Praxis und Wissenschaft miteinander verknüpfen und die Arbeit der Lan-
desreglerung ressortübergreifend koordinieren", Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, „Thüringer Lan-
desbeauftragfcerfÜrKInderschutz", 2023, https;//biidung.thuer)ngen,de/jugend/kinder5chutz/l3ndesbeauftragter (zuletzt
aufgerufen am: 29,09.21023).

Vgl. Landesjugendhllfeausschuss des Freistaates Thüringen, „ßeschlussprotokoll der 10, Sitzung des Landesjugendhli-
feausschusses des Freistaats Thüringen sm 13. Juni 2022", 13. Juni 2022, 6, https;//blldung.fchuerlngen.de/file3dmin/ju-
gend/iandesjugendhlH'eausschuss/protokoll/Profcokol!„LjHAj3-o6-2022.pdf(zu!etzt aufgerufen am: 29,09,2023),

Vgl. „Siebtes Gesetz zur Änderung des Thüringer Kinder- und Jugendhllfe-AusfClhrungsgesetzes", 24.

Vgl. Thüringer Fachstelie für Kooperation und Quaiitätsentwlcklung im medizinischen Kinderschutz, „Ihre Anfrage zu den
FalEzahlen der KlnderschutzdiensSe in Bezug auf das Gesundheitswesen vom -lo.io,2022"i 14, Oktober 2022, 1 und 2,

https://www.parltaet-th.de/images/An!age„4b„zu_TOP_n_.pdf (zuletzt aufgerufen am: 29.09.2023),

Vg!. MDR Thüringen, „Fachstelle für medizinischen Kinderschutz besteht vorerst weiter", 8. Januar 2023,
htfcps;//www,mdr.de/nachrlchten/thuer[ngen/klnderschutz-fachstelje-finartz!ert-ioo.htmi (zuletzt aufgerufen am;

29.09.2023),

Vgj, Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, „Schulsozlafarbeit in Thüringen. 10 jahre Landesprogramm
Schulsoziaiarbeit"; vgl. Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport» „Anzahl der Schulen in Thüringen !m Über-
blick" (Statistisches Informationssystem Bildung, Schuijahr 2023), hi;tps://www.schulstat:istik-thuerlngen.de/html/the-
men/schu!en/schijlen-anzah!-thuer!ngen.html (zuletzt aufgerufen am: 29,09.2023),

Vgl. „Siebtes Gesetz zur Änderung des Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsgesetzes", 21; die Summe von 11,2
Mtliionen ergibt sich aus der Differenz zwischen dem im letzten Jahr für die Schulsozblarbeit bereitgestellten Landeszu-
schuss in Höhe von 26,1 Millionen Euro und der nun gepianten Höhe des Zuschusses von 37,3 Millionen Euro, Vgl. Thürin-
ger Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, „Schuisoziaiarbelt in Thüringen, 10 Jahre Landesprogramm Schulsoziaiar-
be!t",

Vgl. Thüringer Ministerium für Bildungi Jugend und Sport, „Schulsozlalarbeit In Thüringen, 10 Jahre landesprogramm
Schulsozialarbeft"; vgi, zudem das Belbiatt zum Jugend-Check „Ergebnisse der Beteiligung junger Menschen in Thüringen
zum Siebten Gesetz zur Änderung des Thüringer Kinder- und Jugendhllfe-Ausführungsgesetzes", weiches diesem Jugend-
Check angehängt ist,

Weitere Ausführungen hierzu befinden sich im Beiblatt zum Jugend-Check „Ergebnisse der BetelligungJunger Menschen
in Thüringen zum Siebten Gesetz zur Änderung des Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsgesetzes", welches
diesem Jugend-Check angehängt ist,

Vgf. Belblatt zum jugend-Check „Ergebnisse der Beteiligung Junger Menschen In Thüringen zum Siebten Gesetz zur Än-
derung des Thüringer Kinder- undJugendhllfe-Ausführungsgesetzes", welches diesem Jugend-Check angehängt ist.

Vg!. OrganlsationsberatungsinstitutThüringen - ORBIT e. V„ „Dre! Jahre Schulbezogene Jugendsozialarbelt In Thüringen.",

Evaluationsberlcht (\wa, 2017), 32.
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Vgl, Fiorentine Anders, „Zu wenig Unterstützung durch Sozialarbe!t und Schulpsychologie" (Deutsches Schulportal, 2023),
https;//deutsches-schulportal,de/b!ldungswesen/schuisozialarbeit-schulleil:ung-umfrage-deut:sches-schulbarometer-rio-
vember-2022/ (zuletzt aufgerufen am; 29,09,2023).

Vg!. KultusminSsterkonferenz, ^Geflüchtete Kinder/Jugendiiche aus der Ukraine an deutschen Schuien", o,j.,
https://www.kmk.org/dokumenEation-stat)stlk/statEstlk/schulstatistik/gefluechtete-klnderJugendiiche-aus-der-ukra-
ine.htmS (zuietzt aufgerufen am; 29,09.2.023).

VgL Statistisches Bundesamt, „Berufliche Schulen. Fachserle n Reihe 2, Schuljahr 2020/2021. Tabelle 2,9", zoz-i,
https://www.destatis.de/DE/Themen/Geseilschaft-Umwelt/Blldung-Forschung-Kijltur/Schufen/Pubijkationen/Down-
ioads-Scliuiert/berufUche-schulen-2H02oozi7005.html (zuletzt aufgerufen am: 29.09^023).

Vgl. „Siebtes Gesetz zur Änderung des Thüringer Kinder- und Jugendhllfe-Ausführungsgesetzes", 5,

Vgl. §§ 36 Abs. 1 S. 1; 40 Abs. i S. 1 ThürFSO-SW

Vgl, Petitionsausschuss des Thüringer Landtags, „Ergebnlsprotokoll (zugleich Beschlussprotokoit) der öffentlichen Slt-
zung", 8. September 2023,23, https://parldok.thuer!nger-!andtag.de/ParlDok/doi<ument/89033/3z_sltzung^pet!t!onsaus-
schuss.pdf (zuletzt aufgerufen am: ^9,09,2023).

Vgl. Petltionsausschuss des Thüringer Landtags, 21.
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